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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 0 7 6 / 2 0 2 2 / B V    
D a t um: 

17.02.2022 

Fe de rführung: 

Dezernat II, Stadtplanungsamt 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Schlierbach „Bereich 
zwischen Elisabethenweg und Rombachweg,  

4.  Änderung im Bereich Schloß-Wolfsbrunnenweg, Haus 
31c„  
hier: Zustimmung zum Entwurf und Beschluss der 
öffentlichen Auslegung 

B e s c h l u s s v or l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: 
Z u stimmung zur Beschluss-

emp fehlung: 
Han dzeichen: 

Bezirksbeirat Schlierbach 10.03.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Stadtentwicklungs- und 
Bauausschuss 

29.03.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 05.05.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 10. Mai 2022 
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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Nach Anhörung des Bezirksbeirates Schlierbach empfiehlt der Stadtentwicklungs- und 
Bauausschuss dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

1. Der Gemeinderat stimmt dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 01 zur Drucksa-
che) in der Fassung vom 15.10.2021 zu. 

2. Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird Bestandteil des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans. 

3. Der Gemeinderat billigt den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und der 
örtlichen Bauvorschriften „Bereich zwischen Elisabethenweg und Rombachweg, 4. Ände-
rung im Bereich Schloß-Wolfsbrunnenweg, Haus 31c“ (Anlage 02 zur Drucksache) ein-
schließlich der Begründung (Anlage 03 zur Drucksache), jeweils in der Fassung vom 
15.10.2021. 

4. Der Gemeinderat beschließt gemäß Paragraph 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) die 
öffentliche Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und der ört-
lichen Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 15.10.2021 sowie der Begründung und folgender Fachbeiträge: Umweltbei-
trag, Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung, Verkehrsuntersuchung und schalltechni-
scher Untersuchung (siehe auch Anlagen 04-07 zur Drucksache) und der wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen gemäß der nachfolgenden Tabelle: 

Schutzgut Thematischer Bezug 
Wasser Nutzung des Niederschlagswassers, wasser-

durchlässige Beläge 
Boden Nachverdichtung bereits versiegelter Flächen, 

vorhandene Erschließung 
Klima Photovoltaikanlagen, Passivhausstandart 
Arten- und Biotoppotential Vögel- vogelfreundliche Glasfassaden 

Amphibien- Auszäunung durch Schutzzaun 
Insekten- insektenfreundliche Beleuchtung 

Pflanzen Baumerhalt, standortgerechte Neu- und Ersatz-
pflanzungen, Fassaden-, Dachbegrünung 

Siedlungsbild Sichtbeziehung vom Schloß-Wolfsbrunnenweg 
im Ensemble mit der Villa Bosch 

Mensch Schallschutz, Verkehr 
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Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 Keine, die Kosten des Verfahrens werden von der Vorha-
benträgerin übernommen. 

 

  
Einnahmen:  

 keine  

  
Finanzierung:  

 keine  

  
Folgekosten:  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für einen Neubau der Klaus Tschira Stiftung in direkter Nachbarschaft zur Villa 
Bosch, dem Hauptsitz der Stiftung, geschaffen werden. 
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Sitzung des Bezirksbeirates Schlierbach vom 10.03.2022 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirates Schlierbach vom 10.03.2022 

2 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Schlierbach „Bereich zwischen 
Elisabethenweg und Rombachweg, 
4 . Änderung im Bereich Schloß-Wolfsbrunnenweg, Haus 31c“ 
hier: Zustimmung zum Entwirf und Beschluss der öffentlichen Auslegung 
Beschlussvorlage 0076/2022/BV 

Der Vorsitzende Herr Richard stellt zunächst die Frage der Befangenheit. Es wird keine 
Befangenheit angezeigt. 

Danach geht Frau Arbert vom Stadtplanungsamt anhand einer Präsentation (siehe Anlage 
08 zur Drucksache 0076/2022/BV) ausführlich auf den Inhalt der Vorlage ein. Anschließend 
steht sie für Fragen zur Verfügung. 

Bezirksbeirat Dr. Werner möchte wissen, wie es sich mit dem Schwerlastverkehr zur und 
weg von der Baustelle verhalte. Gebe es bereits einen Anhaltspunkt, wie viele Zu- und Ab-
fahrten es geben werde? 

Frau Arbert erklärt, die Thematik sei den Fachämtern bekannt und bewusst. Zum jetzigen 
Planungszeitpunkt könne man jedoch noch keine genauen Angaben hierzu machen. Es 
werde ein Baustellenandienungs-Konzept erarbeitet – dies müsse vier Wochen vor Einrei-
chung des Bauantrags vorliegen. Das Konzept werde von den Architekten in Zusammenar-
beit mit der Projektsteuerung, der Vorhabenträgerin und dem Amt für Baurecht und Denk-
malschutz erarbeitet. Die Vorstellung dieses Konzeptes im Bezirksbeirat sei nicht geplant. 
Man könnte jedoch beispielsweise die unmittelbare Anwohnerschaft zu einem Termin ein-
laden, sobald die Planungen konkreter würden. 

Bezirksbeirat Dr. Werner wünscht sich mehr Transparenz diesbezüglich und hätte daher 
gerne, dass jenes Konzept dem Bezirksbeirat vorgestellt wird. 

Der Vorsitzende Herr Richard sagt zu, dass nach Absprache mit dem Fachamt den Mitglie-
dern des Bezirksbeirates Schlierbach das Baustellenandienungs-Konzept in geeigneter 
Form vorgestellt werde. 
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Danach stellt er den Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Abstimmung. 

B eschlussempfehlung des Bezirksbeirates Schlierbach (Arbeitsauftrag fett markiert): 

Nach Anhörung des Bezirksbeirates Schlierbach empfiehlt dieser dem Gemeinderat fol-
genden Beschluss: 

1. Der Gemeinderat stimmt dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 01 zur 
Drucksache) in der Fassung vom 15.10.2021 zu. 

2. Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird Bestandteil des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans. 

3. Der Gemeinderat billigt den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und 
der örtlichen Bauvorschriften „Bereich zwischen Elisabethenweg und Rombach-
weg, 4. Änderung im Bereich Schloß-Wolfsbrunnenweg, Haus 31c“ (Anlage 02 zur 
Drucksache) einschließlich der Begründung (Anlage 03 zur Drucksache), jeweils in 
der Fassung vom 15.10.2021. 

4. Der Gemeinderat beschließt gemäß Paragraph 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
die öffentliche Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
und der örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung vom 15.10.2021 sowie der Begründung und folgender 
Fachbeiträge: Umweltbeitrag, Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung, Verkehrs-
untersuchung und schalltechnischer Untersuchung (siehe auch Anlagen 04-07 zur 
Drucksache) und der wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Infor-
mationen gemäß der nachfolgenden Tabelle: 

Schutzgut Thematischer Bezug 
Wasser Nutzung des Niederschlagswassers, wasser-

durchlässige Beläge 
Boden Nachverdichtung bereits versiegelter Flächen, 

vorhandene Erschließung 
Klima Photovoltaikanlagen, Passivhausstandart 
Arten- und Biotoppotential Vögel- vogelfreundliche Glasfassaden 

Amphibien- Auszäunung durch Schutzzaun 
Insekten- insektenfreundliche Beleuchtung 

Pflanzen Baumerhalt, standortgerechte Neu- und Ersatz-
pflanzungen, Fassaden-, Dachbegrünung 

Siedlungsbild Sichtbeziehung vom Schloß-Wolfsbrunnenweg 
im Ensemble mit der Villa Bosch 

Mensch Schallschutz, Verkehr 
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  Außerdem ergeht folgender Arbeitsauftrag: 

  N ach Absprache mit dem Fachamt wird den Mitgliedern des Bezirksbeirates 
 Schlierbach das Baustellenandienungs-Konzept in geeigneter Form vorgestellt.  

gezeichnet 
Sven Richard 
Vorsitzender 

 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Arbeits-
auftrag an die Verwaltung 

 



 

Drucksache:  

0 0 7 6 / 2 0 2 2 / B V  . . .  
00335879.doc 
 
 

- 2.6 - 

Hybrid-Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses 

vom 29.03.2022 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 05.05.2022 

Ergebnis: beschlossen 

Nein 1   
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Begründung:  

1. Anlass 

Die Klaus Tschira Stiftung und die mit ihr verbundenen Verwaltungseinrichtungen sind in der Villa 
Bosch im Schloß-Wolfsbrunnenweg untergebracht. Mit der positiven Entwicklung der Stiftung 
und den gleichzeitig steigenden Anforderungen des Brandschutzes im historischen Bestand, ist 
das Gebäude inzwischen jedoch zu klein geworden. Um alle Verwaltungseinheiten nach wie vor 
an einem Standort zu konzentrieren, soll ein Neubau im direkten Umfeld umgesetzt werden. Dazu 
soll das alte Wohn- und Bürogebäude aus den 1970er Jahren (Hausnummer 31c, Grundstück 
4630/2) abgerissen werden. Die im Gebäude Hausnummer 31c befindlichen Nutzungen wurden 
bereits in das Mathematikon auf dem Campus der Universität Heidelberg verlagert.  

Das bebaute Grundstück ist im bestehenden Bebauungsplan Schlierbach „Bereich zwischen Eli-
sabethenweg und Rombachweg“, mit Rechtskraft vom 26.08.1998 als allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt, wodurch der Bau eines reinen Bürogebäudes planungsrechtlich nicht umsetzbar ist. 
Auch stehen die sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplans einer Umsetzung entgegen.  

2. E inleitungsbeschluss 

Der Einleitungsbeschluss gemäß Paragraph 2 Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch wurde in der Ge-
meinderatssitzung am 24.06.2021 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung des Einleitungsbe-
schlusses gemäß Paragraph 12 Absatz 2 Baugesetzbuch erfolgte im Heidelberger Stadtblatt am 
21.07.2021. 

3. Ve rfahren 

Der Bebauungsplan soll als vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß Paragraph 12 Bauge-
setzbuch und als Bebauungsplan der Innenentwicklung im einstufigen Verfahren nach Paragraph 
13a Baugesetzbuch aufgestellt werden. Die Voraussetzungen für ein solches Planverfahren sind 
gegeben, da es sich unter anderem um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt und eine 
Grundfläche von weniger als 20.000 Quadratmetern festgesetzt wird. In diesem Verfahren wird 
von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung gemäß Paragraph 3 Absatz 1 und Paragraph 4 
Absatz 1 Baugesetzbuch abgesehen. Im vorliegenden Verfahren sind eine Umweltprüfung nach 
Paragraph 2 Absatz 4 Baugesetzbuch und ein Umweltbericht nach Paragraph 2a Baugesetzbuch 
nicht erforderlich. Es wurde dennoch ein Umweltbeitrag ohne Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 
erarbeitet (Anlage 04 zur Drucksache). 
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4. Planungskonzept und Bebauungsplanentwurf 

Als Art der baulichen Nutzung wird gemäß der beabsichtigten Nutzung „Gemeinnützige Stiftung“ 
im Bebauungsplan festgesetzt. Geplant ist die Ausbildung von zwei unabhängig voneinander wir-
kenden Baukörpern, welche durch ein gemeinsames Sockelgeschoss mit Sandstein-Fassade 
miteinander verbunden sind. Dies wird durch die Festsetzung von Baugrenzen und Baulinien im 
Bebauungsplan festgeschrieben. Die Höhe der Bebauung richtet sich nach den umgebenden Be-
standsgebäuden, wobei die Baukörper mit drei Vollgeschossen geplant werden. Durch die Hang-
lage wird das südliche Gebäude zum Schloß-Wolfsbrunnenweg lediglich zweigeschossig in Er-
scheinung treten. Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die maximale 
Höhe der baulichen Anlagen, der Vollgeschosse sowie der zulässigen Grund- und Geschossflä-
che festgesetzt. Die Gartenanlage wird als private Grünfläche „Naturgarten“ festgesetzt und na-
turnah gestaltet. Nicht überbaute Flächen sind wasserdurchlässig auszubilden. 

Eine Würdigung der denkmalgeschützten Bebauung im direkten Umfeld spielt bei der Planung ei-
ne besondere Rolle. Daher werden auch örtliche Bauvorschriften getroffen, um eine ansprechen-
de und ortsbildtypische Gestaltung zu erreichen. Um insbesondere die Gestaltung der Dachland-
schaft, die vom Schloß-Wolfsbrunnenweg einsehbar sein wird, in Einklang mit einer ökologisch 
nachhaltigen Planung zu bringen, wurde eine Kombination von asymmetrischen Zeltdächern mit 
dunklen Photovoltaik-Modulen als Ziegel-Einsätze vorgesehen, die gegenüber klassischen Pho-
tovoltaik-Modulen einen gestalterisch unauffälligen sowie ansprechenderen Abschluss der 
Dachflächen ermöglichen. Dächer mit einer Neigung bis zu fünf Grad sind mindestens extensiv zu 
begrünen. An der westlichen Fassade des Sockelgeschosses ist eine Fassadenbegrünung ge-
plant. 

Die erforderlichen Stellplätze werden auf dem bereits bestehenden Erschließungshof auf dem 
Grundstück selbst und in der bestehenden Tiefgarage „Villa Bosch“ nachgewiesen. Zwei Behin-
dertenstellplätze werden zudem unmittelbar am Haupteingang des geplanten Gebäudes vorge-
sehen. Stellplätze und Garagen sind hierbei nur in den hierfür dargestellten Zonen im Bebau-
ungsplan zulässig. Überdachte Fahrradabstellplätze mit einer Elektro-Ladestation sind unmit-
telbar am Gebäude geplant. Um insbesondere die Erschließung des Wohnhauses 33a über den 
Privatweg weiterhin zu gewährleisten, wird für diesen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festge-
setzt. 

Die Vorhabenplanung wird als Vorhaben- und Erschließungsplan zum Bestandteil des Bebau-
ungsplans. 
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5. D urchführungsvertrag 

Als wesentlicher Bestandteil eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans muss sich die Vorha-
benträgerin zur Durchführung des Vorhabens in einem Durchführungsvertrag verpflichten. Die-
ser ist noch zu verhandeln und vor Satzungsbeschluss abzuschließen. Der voraussichtliche In-
halt wird im Wesentlichen sein: 

 Verpflichtung zur Durchführung des geplanten Vorhabens entsprechend den Festsetzun-
gen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans und den Darstellungen im Vorhaben- und 
Erschließungsplan innerhalb einer angemessenen Frist, 

 Gestaltungsfragen, 
 Umwelt- und Artenschutzthemen 

Be teiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen 
Nach dem Grundsatzbeschluss zur Barrierefreiheit ist ein Konzept der Barrierefreiheit als Anlage 
des noch zu schließenden Durchführungsvertrages zu vereinbaren. Bei der Erstellung des Konzepts 
wird der Beirat von Menschen mit Behinderungen einbezogen. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
N ummer/n: 
( C odierung)  

+  /  - 
b e rührt: 

Z i el/e: 

SL 5,6 + 
Bauland sparsam verwenden, Innen- vor Außenentwicklung / 
Flächenverbrauch senken, Flächen effektiv nutzen 

  Be gründung: 

  
Es handelt sich um ein bereits bebautes Grundstück, welches reaktiviert und 
bei einer gleichzeitigen moderaten Nachverdichtung einer neuen Nutzung 
zugeführt wird. 

  Z i el/e: 

WO 9, 
UM 4 

+ 
 

Ökologisches Bauen fördern 
Klima- und Immissionsschutz vorantreiben 

  Be gründung: 

  Es wird eine ökologische Bauweise angestrebt. 
  Z i el/e: 

AB 3 + Standortvorteile als Wissenschaftsstadt ausbauen 
  Be gründung: 

  
Durch die bauliche Neustrukturierung kann der Standort der Klaus Tschira 
Stiftung im Stadtteil erhalten werden. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: keine 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 

 

Anlagen zur Drucksache:  

N ummer:  Be zeichnung  

01 Entwurf des Vorhaben- und Erschließungsplans, Stand 15.10.2021 

02 Bebauungsplanentwurf mit örtlichen Bauvorschriften, Stand 15.10.2021 
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03 Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan, Stand 15.10.2021 
04 Umweltbeitrag vom 15.10.2021 
05 Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung vom 27.08.2021 

06 Verkehrsuntersuchung vom Oktober 2021 
07 Schalltechnische Untersuchung vom 12.10.2021 
08 Präsentation Stadtplanungsamt BB Schlierbach 10.03.2022 
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